
Radıus-Antıkörpertıter-Bestımmungstest Beı Der Anwendung Von Blutserum Für 

Hunde Und Katze Und Probensendepunkte Und Häufıg Gestellte Fragen 

 

Der Tollwut-Antikörper-Titer-Nachweistest (FAVN Test - Fluorescent Antibody Virus 

Neutralization Test) ist eine Anwendung, die von einigen Ländern für die Entfernung 

Ihrer Heimtiere im Ausland als obligatorisch erklärt wurde. Katzen, Hunde und 

PTollwut-Antikörper-Titer in ihrem Blutserum dokumentieren, bevor sie ihr 

Herkunftsland verlassen. Jedes Land hat eine andere Anwendung zu diesem Thema und 

es wird empfohlen, sich beim Bestimmungsland oder bei den Land- und 

Forstverwaltungen der Provinzen/Bezirke zu erkundigen, um Probleme zu vermeiden. 

Um diesen Test durchzuführen, sollte das Tier mit dem implantierten Chip gegen 

Tollwut geimpft und mindestens 30 Tage nach der Impfung eine Blutprobe entnommen 

werden. Die Wartezeiten nach der Probenahme richten sich nach den 

landesspezifischen Regeln. Wenn dieser Test durchgeführt wird und ein Antikörpertiter 

von mehr als 0,5 I.E./ml für das Tier nicht ausreicht, um ins Ausland zu gehen, müssen 

Sie diesen Test bei der Land- und Forstbehörde Ihrer Provinz oder Ihres Bezirks 

beantragen und das entsprechende Veterinärgesundheitszeugnis erhalten. 

Ausführlichere Informationen können der Durchführungsanweisung unseres 

Ministeriums für den internationalen Passagier- und gewerblichen Transport von 

Katzen und Hunden mit der Nummer E-10724253-325.11.02-1293832 vom 28.04.2021 

entnommen werden. 

Unsere Institutsleitung ist nur zur Durchführung der Prüfung und zur Antragstellung 

berechtigt; 

 

1. Antrag auf Erstellung durch die Tierärztliche Privatklinik, 

2. Blutserum, das unter den unten beschriebenen Bedingungen empfangen und 

gesendet wurde, 

3. Dokument mit der Identitäts- und Impfinformation des Tieres, 

4. Eine Quittung über die Zahlung der Gebühr ist erforderlich. 

 

A) Informationen zum erstmaligen Versand von Mustern: 

• Ein Petitionsmuster (ausgefüllt und unterschrieben vom Tierarzt, der das Serum 

erhalten hat, am Computer ausgefüllt) zum Test, adressiert an das Institut, ist 

einzureichen Petitionen ohne Unterschrift des Tierarztes werden nicht akzeptiert. 

Benachrichtigung des zuständigen Tierarztes der Land- und Forstdirektionen der 

Provinzen und Bezirke vor jeder Probenahme gemäß der „Implementation Instruction 

for the International Carriage and Commercial Shipment of Cats and Dogs Abroad“ mit 

der Nummer E-10724253-325.11.02.02-1293832 und vom 28.04.2021. Es ist 

obligatorisch (Diese Information wird von der Tierklinik gemacht). 

• Kopien der Tierimpfbescheinigung/ID/Pass-Seiten mit der Mikrochipnummer des 

Hundes oder der Katze, Impfinformationen und anderen Informationen sind 

beizufügen. 

• Es sollte mindestens 1 ml einer blutseparierten Serumprobe des zu testenden 

Hundes oder der Katze gesendet werden. 



• Wird der Test zum Zwecke eines Auslandsaufenthaltes durchgeführt, sind die 

Angaben über die Wartezeit zwischen Blutentnahme und letztem Impftermin von der 

zuständigen Institution des zu besuchenden Landes zu bestätigen. Beispielsweise 

haben die Länder der Europäischen Union festgelegt, dass Blutserum 3 Monate vor 

Ausstellung eines Gesundheitszeugnisses abgenommen werden sollte, so dass die Frist 

3 Monate nach der Probenahme beträgt, um ein Zeugnis zu erhalten. 

 

bestimmt. (In allen Ländern erfolgt die Blutentnahme mindestens 29-30 Tage nach der 

ersten Impfung, um das Wirkprinzip des Impfstoffs zu messen. Auch wenn nach der 

Probenahme ein geeignetes Ergebnis vorliegt, variiert die Wartezeit für die Ausstellung 

eines Gesundheitszeugnisses von Land zu Land. Für B. wie in der EU 3 Monate nach 

Probenahme, für die meisten anderen Länder werden Bescheinigungen ausgestellt, bei 

entsprechenden Ergebnissen kann eine Bescheinigung ausgestellt werden.) 

• Nachdem alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind, das vom zuständigen 

Tierarzt abgestempelte und unterzeichnete Musterantragsformular zusammen mit der 

Serumprobe, die Fotokopien des Tierimpfzeugnisses/des Ausweises/der 

Reisepassseiten mit der Mikrochipnummer des Hundes oder der Katze, die 

Impfinformationen und andere Informationen wird die Testgebühr entrichtet Eine 

Fotokopie des Bankbelegs/EFT-Dokuments sollte innerhalb von 5 (fünf) Tagen per Hand 

oder per Fracht in einem Paket unter Kühlkettenbedingungen an das Institut gesendet 

werden. (Achten Sie auf den verschlossenen Umschlag, damit die Dokumente nicht mit 

der Probe in Berührung kommen und nicht nass werden). 

 

• Die Bankquittung über die Zahlung der Prüfungsgebühr und eine Fotokopie des EFT-

Dokuments sind der Probe beizufügen. 

• Serumproben, die keine Quittung haben und alle oben genannten Bedingungen nicht 

erfüllt sind, werden nicht bearbeitet und gemäß unserer Qualitätspolitik mit dem 

Ablehnungsbericht vernichtet. 

B) Informieren über das Versenden von Berichten und weitere Aktionen: 

• Die Prüfreihenfolge der zu prüfenden Seren richtet sich nach deren Eingangsdatum 

bei der Institutsleitung. 

• Die Ergebnisse werden gemäß der im Petitionsmuster in Anlage-1 angegebenen 

Einreichungsmethode an die angegebene Adresse gesendet. Im Muster-

Petitionsformular ist der Name der Person/Klinik, an die der Abschlussbericht gesendet 

wird, die vollständige Anschrift, die Mobiltelefonnummer anzugeben. 

• Die Europäische Union hat die zur Durchführung dieser Prüfung autorisierten 

Laboratorien erklärt und unser Labor ist in dieser Liste aufgeführt. 

(https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en) 

• Die von unserem Ministerium festgelegte Liste der zugelassenen Labore für den 

Tollwut-Antikörpertiter-Nachweistest finden Sie hier. 

 

C) Informationen zu Änderungen, die in Berichten über den Tollwut-Antikörpertiter-

Nachweistest vorgenommen werden müssen: 



• Anträge auf Änderungen und Korrekturen in Berichten des Tollwut-Antikörper-Titer-

Nachweistests (FAVN) gemäß der „Implementation Instruction for International 

Passenger and Commercial Shipment of Cats and Dogs Abroad“ mit der Nummer E-

10724253-325.11.02.02-1293832 und vom 28.04.2021 Sie wird von den zuständigen 

Kliniken oder Tierhaltern bei den Direktionen für Land- und Forstwirtschaft eingereicht. 

Im Falle einer behördlichen Genehmigung der beantragten Korrekturen und 

Änderungen werden die Land- und Forstdirektionen der Länder/Kreislande unsere 

Institutsdirektion per amtlichen Schriftverkehr benachrichtigen. Nach entsprechenden 

Korrekturen und Änderungen durch unser Institut kann der Bericht mit einem 

Begleitschreiben mit Prüfcode bei der Land- und Forstwirtschaftsdirektion der 

Länder/Bezirke angefordert werden. 

• Aus diesem Grund sind Anträge auf Änderung des Testberichts zur Bestimmung des 

Tollwut-Antikörpertiters an die Land- und Forstwirtschaftsdirektionen der Provinzen 

oder Bezirke zu richten. In diesem Zusammenhang nimmt unsere Institutsleitung 

keine persönlichen Bewerbungen entgegen. 

 

D) Häufig gestellte Fragen zum Thema: 

a. Häufig gestellte Fragen zu Probenahme und Versand: 

• Nehmen Sie in Ihrer Einrichtung Blut ab? 

In unserer Einrichtung wird kein Blut abgenommen. Es akzeptiert nur Blutserumproben, 

die unter angemessenen Bedingungen und pünktlich gesendet werden. 

• Wie lange vor der Impfung sollte der Mikrochip appliziert werden? 

Die Beantragung eines Mikrochips sollte spätestens am Tag der Impfung erfolgen. 

Tollwut-Impfstoffe, die vor dem Einsetzen des Mikrochips hergestellt wurden, werden 

im System nicht angezeigt. Vor der Tollwutimpfung muss ein Mikrochip angebracht und 

in das System geladen werden. 

• Was sollen wir tun, wenn der Mikrochip nicht lesbar ist? 

Sie müssen einen neuen Mikrochip einsetzen und beide Informationen zusammen mit 

dem vorherigen Mikrochip im Analyse-Anfrageformular angeben. 

• Ich möchte Ihnen ein Muster zusenden, können Sie es abholen? 

Muster werden von Hand oder per Kurier an unsere Institution geliefert. 

• Wie kann ich auf Informationen zu meiner Probe zugreifen? 

Informationen erhalten Sie bei unserer Musterannahme- und Berichtsabteilung. 

• Ist meine Probe aufgrund des Wochenendes nach der Blutentnahme und der Fracht 

nach 10 Tagen gültig? 

Gemäß der „Durchführungsvorschrift unseres Ministeriums für die internationale 

Beförderung von Passagieren und gewerblichen Transporten von Katzen und Hunden“ 

mit der Nummer E-10724253-325.11.02.02-1293832 und vom 28.04.2021 müssen 

Serumproben in der Kühlkette an unsere Institutsleitung gelangen innerhalb von fünf 

Tagen. 

• In welchem Röhrchen sollen die Proben verschickt werden? 

Nach der Gewinnung des Blutserums müssen Sie das Serum separieren und mit einem 

verschlossenen Röhrchen an uns senden. Laut Anleitung sollte mindestens 1 ml 



Blutserum in der Kühlkette und innerhalb von fünf Tagen nach Blutentnahme an unsere 

Institutsleitung geliefert werden. 

 

• Müssen wir einen Termin vereinbaren, um Proben zu bringen? 

Sie können Ihre Muster jederzeit während der Arbeitszeit anliefern. 

• Ist es in Ordnung, wenn wir Proben am Wochenende oder außerhalb der Arbeitszeit 

bringen? 

Da es sich nicht um ein dringendes Muster handelt und es unter 

Kühlkettenbedingungen angeliefert werden muss, sollten Ihre Muster werktags 

während der Arbeitszeit an uns gesendet werden. 

• Sie berechnen zu viel für die Blutentnahme und Probenabgabe Können Sie helfen? 

Da dieses Thema nicht in den Zuständigkeitsbereich unseres Instituts fällt, ist es 

angebracht, sich an die nächstgelegene Tierärztekammer oder die Land- und 

Forstwirtschaftsdirektion der Provinzen/Bezirke zu wenden. 

• Sollen wir die Bewerbungspetition von rabiestest.gov.tr vorbereiten oder werden 

wir die Petition auf Ihrer Website verwenden? 

Bis VELBIS, das von unserem Ministerium in Betrieb genommen wird, aktiviert ist, 

können Sie mit rabiestest.gov.tr  sowohl die Fehler minimieren, die in Ihren Petitionen 

auftreten können, als auch nachverfolgen, ob Ihre Probe von unserem Institut 

akzeptiert wird. Anschließend wird mit der VELBIS-Integration ein umfassenderes 

System zum Einsatz kommen. 

 

• Ist die Entnahme der Proben unter Aufsicht der Land- und Forsttierärzte der Land- 

und Forstwirtschaft (Amtstierarzt) verpflichtend? 

Gemäß der „Implementation Instruction for the International Carriage of Passengers 

and Commercial Shipments of Cats and Dogs Abroad“ mit der Nummer E-10724253-

325.11.02.02-1293832 vom 28.04.2021 werden die Tierärzte der Land- und 

Forstdirektion der Land- und Forstwirtschaft jeweils informiert Probenahmezeit wie in 

der Anleitung definiert obligatorisch. Nach den begleitenden Probenahmeverfahren 

wird im Beisein des Amtstierarztes mit einer Organisation zwischen der 

Privattierärztlichen Klinik und den Landes-/Bezirksdirektionen Blut abgenommen, die 

Unterlagen vom Amtstierarzt erstellt und die erforderlichen Unterlagen eingescannt 

und wie bisher dem vorbereiteten EBYS-Dokument beigelegt Der Ausdruck des 

entsprechenden amtlichen Schreibens sowie die erforderlichen Unterlagen und 

Quittung werden durch Aufkleben in einem verschlossenen Umschlag auf den Karton 

mit der Probe versandt. (Achten Sie auf den verschlossenen Umschlag, um zu 

verhindern, dass die Dokumente durch Kondenswasser in der Eisbatterie durch Kontakt 

mit der Probe unbrauchbar werden). 

 

• Ich möchte meine Probe an Labore im Ausland schicken, ist das möglich? 

Entscheidungen zu diesem Thema T.C. Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Generaldirektion für Ernährung und Kontrolle. Für Ihre Anliegen und Fragen zum 

Thema wenden Sie sich bitte an die Landesdirektion für Land- und Forstwirtschaft. 

 



b. Häufig gestellte Fragen zum Vorgehen nach Erhalt des Berichts: 

• Ich habe meinen Bericht erhalten. Wie bewerte ich den Test? 

 

Hunde- oder Katzenseren mit einem Anti-Tollwut-Antikörpertiter von 0,5 IE/ml oder 

mehr des Ergebnisses des Tollwut-Antikörper-Titer-Nachweistests gelten als schützend. 

• Welche Gültigkeitsdauer hat der Test? 

Der Test ist lebenslang gültig, sofern er geeignet ist und regelmäßig gegen Tollwut 

geimpft wird. Es ist jedoch obligatorisch, bei jeder Ausreise ins Ausland ein tierärztliches 

Gesundheitszeugnis von den Landesdirektionen des Ministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft einzuholen. 

 

• Wann kann ich mein Tier mit diesem Test ins Ausland bringen? 

Viele Länder haben diesbezüglich unterschiedliche Praktiken und da sich die Regeln 

ändern können, sollte dieses Problem nach den Regeln des Ziellandes bewertet werden. 

Um beispielsweise in ein Land einzureisen, in dem zwischen der Verabreichung des 

Tollwutimpfstoffs und der Blutserumentnahme zum Test 30 Tage vergehen und das Tier 

90 Tage nach dem Datum der Blutentnahme akzeptiert, sollte der Tollwutimpfstoff am 

10.06.2021 verabreicht werden Blutserum entnommen am 10.07. Die Einreise in das 

Bestimmungsland ist erst am 10.10.2021 mit der Übergabe an unsere Direktion und 

dem am 15.07.2021 ausgestellten Abschlussbericht möglich. Dies ist nur ein Beispiel 

und variiert je nach den von den Empfängerländern verlangten 

Veterinärbescheinigungen. 

• Reicht der Tollwut-Antikörper-Titer-Nachweistest für einen Auslandsaufenthalt 

aus? 

Nein, es ist nicht genug. Um Ihren Bericht zu bewerten und andere Verfahren 

durchzuführen, müssen Sie sich bei der Land- und Forstbehörde in Ihrer Provinz und 

Ihrem Bezirk bewerben und eine tierärztliche Gesundheitsbescheinigung für Tiere 

erhalten, die ins Ausland gehen. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei der 

Direktion für Land- und Forstwirtschaft in Ihrem Bundesland und Landkreis. 

 

• Wie finde ich Informationen zum Reisen mit Tieren gemäß den Bestimmungen des 

Landes, in das ich reise? 

Nachfolgend finden Sie die Informationsquellen zu häufig besuchten Ländern. 

Ausführliche Informationen erhalten Sie bei den Landes- und Kreisdirektionen des 

Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft. 

vereinigte Staaten von Amerika 

Europäische Union 

Australien 

Vereinigtes Königreich 

Japan 

Russland 

 

• Welche Verfahren sind für Katzen/Hunde erforderlich, die nach Australien reisen? 



Informationen zu Labors, deren Ergebnisse von der australischen Regierung akzeptiert 

werden, erhalten Sie über den folgenden Link. Unser Labor ist in dieser Liste nicht 

enthalten. 

Um ein Haustier mit nach Australien zu nehmen, müssen Sie zuerst das Ergebnis des 

Tollwut-Antikörper-Titer-Nachweistests von unserem Institut einholen und in ein Land 

reisen, in dem die Ergebnisse der Labors von der australischen Regierung akzeptiert 

werden, den Test wiederholen und nach Australien reisen . 

• An welche Institution soll ich meine Fragen zur Ein- und Ausreise von Tieren in der 

Republik Türkei richten? 

 

Die Ein- und Ausreise von Tieren in die Republik Türkei und alle anderen 

Angelegenheiten werden vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Generaldirektion für Lebensmittel und Kontrolle, Grenzkontrollabteilung für Tiere und 

Tierprodukte, bewertet. 

Links, wo Sie Türkisch lernen können: 

Verordnung über Tiergesundheitsbedingungen für die nichtgewerbliche Verbringung 

von Haus- und Ziertieren 

T. R. Handelsministerium 

T. R. Ministerium für Land- und Forstwirtschaft Provinzdirektion Istanbul 

T. R. Ministerium für Land- und Forstwirtschaft Sabiha Gökçen Airport Veterinary 

Border Control Point Directorate 

 

Ausführliche Informationen zum Reisen mit Haustieren: 

Türkische Fluglinien 

Flughafen Sabiha Gökcen 

Links zum Englisch lernen: 

Türkische Fluglinien 

Flughafen Sabiha Gökcen 

 

NS. Fragen zu Verlust, Verlust oder Änderung des Berichts: 

• Die Informationen in meinem Testbericht zum Tollwut-Antikörpertiter-Nachweis 

müssen geändert werden. Wo soll ich mich bewerben? 

Für die im Bericht vorzunehmenden Änderungen muss der Tierbesitzer oder die Klinik, 

die die Probe einsendete, bei den Land- und Forstdirektionen der Provinzen / Kreise 

einen Antrag stellen. 

• Ich habe meinen Tollwut-Antikörper-Titer-Assay-Bericht verloren. Wie bekomme 

ich einen neuen? 

Bei verlorenen Meldungen sollten sich Tierbesitzer oder die Klinik, die die Probe 

eingesandt hat, mit einer computergestützten Petition mit Meldenummer, 

Meldedatum, Name des Tierbesitzers, Tiername, Mikrochipnummer bei unserer 

Einrichtung bewerben. 

 

• Mein Bericht sagt Mix/Hybrid für Farbe oder Rasse, was soll ich tun? Was schreibe 

ich statt Kreuzungen für streunende Tiere? 



Gemäß „Implementation Instruction for the International Carriage and Commercial 

Shipment of Cats and Dogs“ mit der Nummer E-10724253-325.11.02.02-1293832 vom 

28.04.2021 müssen Rasse und Farbe der ins Ausland mitzunehmenden Tiere eindeutig 

sein in ihren Pässen definiert. Ausfuhrgeschäfte von Tieren, deren Rassen nur mit 

Ausdrücken wie „gemischt/hybrid“ und Farben nur mit „gemischt/gemischt“ definiert 

sind, werden nicht genehmigt. Nachdem die notwendigen Korrekturen im 

Tierimpfausweis/Identität/Pass durch Eintragen der Rasse, Kreuzung und Farbe 

vorgenommen wurden, die der Rasse und Farbe der Tiere am nächsten kommen, 

können Auslandseinsätze durchgeführt werden. Zum Beispiel sollte es Informationen 

über die Rasse und Farbe geben, der sie am nächsten kommt, wie zum Beispiel 

persische Verstümmelung / Mixi / Hybrid. 

 

 


